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Liebe Leserinnen und Leser,

diese Ausgabe der BahnPraxis W widmet sich den Themen „Arbeitsmittel“ und 
„innerbetrieblicher Transport“.

Die Betriebssicherheitsverordnung ist auf alle Arbeitsmittel und den Betrieb von über-
wachungsbedürftigen Anlagen anzuwenden.

Über die wichtigsten Vorgaben der Betriebssicherheitsverordnung, die bei der Bereit-
stellung und Benutzung von Arbeitsmitteln zu beachten sind, informiert Sie ab Seite 
3 unser Artikel „Bereitstellung und Benutzung von Arbeitsmitteln nach der 
Betriebssicherheitsverordnung – Was ist zu machen?“.

Auch Jürgen und Kai greifen in ihrem Gespräch die beiden Themen, nicht 
nur über die beim FC Buxtrup gemachten Erfahrungen, auf (Seiten 6 und 7).

Zur Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz heißt 
es wieder im BahnPraxis Test „Kennen Sie sich aus?“ (Seite 8).

„Arbeitsmittel“ und „sicherer Transport“ sind auch das Thema der Fragen im 
Sicherheitstest auf der Seite 9.

Im nächsten Jahr startet die Präventionskampagne „Risiko raus!“ der 
Unfallversicherungsträger und das Arbeitsprogramm „Sicher fahren und 
transportieren“ der Gemeinsamen Deutschen 
Arbeitsschutzstrategie. Gemeinsames Ziel ist, die 

Häufigkeit und Schwere von Arbeitsunfällen beim Transport 
zu verringern.

Der Artikel „Sicherheit beim Handtransport“ greift das 
Kampagnenthema auf und informiert Sie ab Seite 10 über die 
Gefährdungen beim innerbetrieblichen Transport.

Wir haben die traurige Pflicht, Sie darüber zu informieren, dass 
unser langjähriger Redakteur Lothar Berse im August 2009 
unerwartet verstorben ist. Wir werden ihm stets ein ehrendes 
Andenken bewahren.

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen
Ihr Redaktionsteam „BahnPraxis W“
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BahnPraxis Spezial

Mit der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) wurden die Anforderungen an 
den Arbeitsschutz in verschiedenen gesetzlichen Vorschriften für die Bereitstellung 
von Arbeitsmitteln und deren Benutzung sowie für den Betrieb von überwachungs-
bedürftigen Anlagen in einer Verordnung zusammengefasst. Die Regelungen gelten 
für alle Arbeitsmittel und überwachungsbedürftige Anlagen.

Dabei gehören zu den wesentlichen Eckpunkten der BetrSichV die einheitliche 
Gefährdungsbeurteilung, ein einheitlicher Sicherheitsmaßstab entsprechend dem 
Stand der Technik, die betrieblichen Schutzmaßnahmen und Prüfungen sowie die 
Mindestanforderungen an die Beschaffenheit von Arbeitsmitteln.

Im folgenden Artikel informiert Dipl.-Ing. Edwin Mücke über die wichtigsten Vor-
gaben der BetrSichV, die bei der Bereitstellung und Benutzung von Arbeitsmitteln 
zu beachten sind.

Bereitstellung und Benutzung 
von Arbeitsmitteln 

nach der Betriebssicherheitsverordnung

Was ist zu machen?
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BahnPraxis Spezial

Arbeitsmittel sind Werkzeuge, 
Geräte, Maschinen und Anla-
gen. Zu den Arbeitsmitteln ge-
hören auch die überwachungs-
bedürftigen Anlagen, die durch 
den Arbeitgeber bereitgestellt 
oder von den Beschäftigten 
benutzt werden. Das können 
einfache Handgeräte bis hin 
zu komplexen verfahrenstech-
nischen Anlagen sein.

Wer ist 
angesprochen?

Grundsätzlich ist der Arbeitge-
ber einschließlich der verant-
wortlichen Führungskräfte und 
Vorgesetzten verpflichtet, die 
erforderlichen Arbeitsschutz-

maßnahmen bei der Bereit-
stellung von Arbeitsmitteln und 
deren Benutzung bei der Arbeit 
zu treffen.

Gefährdungs-
beurteilung

Ziel der Ermittlung und Bewer-
tung der Gefährdungen bei 
der Bereitstellung von Arbeits-
mitteln ist die Auswahl eines 
geeigneten Arbeitsmittels für 
die Beschäftigten. Die Betr-
SichV stellt ausdrücklich klar, 
dass vor der Bereitstellung der 
Arbeitsmittel eine ausreichende 
Gefährdungsermittlung durch 
den Arbeitgeber durchzuführen 
ist. Alle Arbeitgeber, die Arbeits-

mittel bereitstellen, müssen die 
einzelnen arbeitsplatzspezifi-
schen Gefährdungen systema-
tisch ermitteln und bewerten.

Dabei sind auch die Wechsel-
wirkungen der Arbeitsmittel 
untereinander, mit Arbeitsstof-
fen sowie mit der Arbeitsumge-
bung zu beachten. Durch die 
Wechselwirkungen der Arbeits-
mittel untereinander oder mit 
der Arbeitsumgebung können 
neue Gefährdungen, wie z.B. 
bei beengten Raumverhältnis-
sen durch die Einrichtung eines 
zusätzlichen Arbeitsplatzes, 
auftreten oder bereits vorhan-
dene Gefährdungen, z.B. be-
reits vorhandene Lärmquellen, 
verändert werden.

Zur Gefährdungsbeurteilung 
gehören:

n	 Informationsbeschaffung,
n	 Gefährdungsermittlung,
n	 Gefährdungsbewertung,
n	 Festlegung der Maßnah-

men,
n	 Umsetzung der Maßnah-

men,
n	 Überprüfung der Wirksam-

keit der Maßnahmen,
n	 Dokumentation des Ergeb-

nisses der Gefährdungsbe-
urteilung, die vom Arbeitge-
ber festgelegten Maßnah-
men des Arbeitsschutzes 
und des Ergebnisses der 
Überprüfung der Maßnah-
men.

Anforderungen 
an die Bereitstellung 
und Benutzung 

Grundsätzliches

Der Arbeitgeber hat unter 
Berücksichtigung der allge-
meinen Grundsätze des Ar-
beitsschutzgesetzes, wie z.B., 
dass Gefahren an ihrer Quelle 
zu bekämpfen sind, die er-
forderlichen Maßnahmen zu 
treffen, damit nur geeignete 
Arbeitsmittel den Beschäftigten 
bereitgestellt werden. Dabei ist 
auch zu berücksichtigen, dass 
auch bei deren bestimmungs-
gemäßen Benutzung Sicherheit 

und Gesundheitsschutz der 
Beschäftigten bei der Arbeit 
gewährleistet sind. Nur wenn es 
nicht möglich ist, dies in vollem 
Umfang zu gewährleisten, sind 
durch geeignete Maßnahmen 
die Gefährdungen so gering 
wie möglich zu halten. 

Ausdrücklich wird in der Betr-
SichV darauf hingewiesen, dass 
die genannten Anforderungen 
auch für die Montage von Ar-
beitsmitteln gelten, soweit die 
Sicherheit des Arbeitsmittels 
vom Zusammenbau berührt ist.

Zur Bereitstellung sicherer Ar-
beitsmittel gehören nach der 
BetrSichV selbstverständlich 
die Unterrichtung und Unter-
weisung der Beschäftigten.

Die Technischen Regeln 
für Betriebssicherheit 
(TRBS) müssen 
berücksichtigt werden

Für die Bereitstellung und Be-
nutzung von Arbeitsmitteln 
sowie für den Betrieb überwa-
chungsbedürftiger Anlagen 
geben die TRBS dem Stand 
der Technik, Arbeitsmedizin 
und Hygiene entsprechende 
Regeln und sonstige gesi-
cherte arbeitswissenschaftli-
che Erkenntnisse für die Be-
reitstellung und Benutzung 
von Arbeitsmitteln sowie für 
den Betrieb überwachungsbe-
dürftiger Anlagen wieder. Sie 
konkretisieren die BetrSichV 
hinsichtlich der Ermittlung und 
Bewertung von Gefährdun-
gen sowie der Ableitung von 
geeigneten Maßnahmen. Sie 
werden vom Ausschuss für 
Betriebssicherheit ermittelt und 
vom Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales im Gemein-
samen Ministerialblatt bekannt 
gemacht. Sie können auf der 
Webseite der Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeitsme-
dizin als pdf-Datei angesehen, 
gedruckt und herunterladen 
werden.

Die BetrSichV verpflichtet den 
Arbeitgeber die TRBS zu be-
rücksichtigen. Die Einhaltung 
der Anforderungen der vom 
Bundesministerium für Arbeit Fo
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BahnPraxis Spezial

und Sozialordnung bekannt 
gegebenen Regeln und Er-
kenntnisse löst die Vermutung 
aus, dass die Vorschriften an 
die Bereitstellung und Benut-
zung der Arbeitsmittel nach der 
Betriebssicherheitsverordnung 
erfüllt sind. Wählt der Arbeitge-
ber eine andere Lösung, hat er 
die gleichwertige Erfüllung der 
Verordnung schriftlich nach-
zuweisen.

Besondere 
Schutzmaßnahmen

Ist die Benutzung eines Arbeits-
mittels mit einer besonderen 
Gefährdung für die Sicherheit 
oder Gesundheit der Beschäf-
tigten verbunden, hat der Ar-
beitgeber die erforderlichen 
Maßnahmen zu treffen, damit 
die Benutzung des Arbeits-
mittels nur den hierzu vom 
Arbeitgeber beauftragten Be-
schäftigten vorbehalten bleibt.

Besondere 
Verpflichtung des 
Arbeitgebers zur 
Benutzung der 
Arbeitsmittel durch 
die Beschäftigten

Der Arbeitgeber hat auch si-
cherzustellen, dass Arbeitmittel 
nur benutzt werden, wenn sie 
entsprechend den Bestim-
mungen der BetrSichV für 
die vorgesehene Verwendung 
geeignet sind. Damit ist der 
Arbeitgeber verpflichtet, nicht 
nur sichere Arbeitsmittel bereit 
zu stellen, sondern nur solche 
auszuwählen, die auch bei 
der vorgesehenen Benutzung 
sicher sind.

Ergonomischer 
Zusammenhänge

Bei der Bereitstellung der Ar-
beitsmittel nach der BetrSichV 
sind die ergonomischen Zu-
sammenhänge zu berücksich-
tigen. Im Einzelnen bedeutet 
dies, dass nicht nur das Ar-
beitsmittel ergonomisch zu 

gestalten ist, sondern auch 
die Zusammenhänge zwischen 
Arbeitsplatz, Arbeitsmittel, Ar-
beitsorganisation, Arbeitsab-
lauf und Arbeitsaufgabe sind 
zu berücksichtigen. Besonders 
gilt dies auch für die Körper-
haltung, die Beschäftigte bei 
der Benutzung der Arbeitmittel 
einnehmen müssen.

Die wesentlichen Anforderun-
gen an die Bereitstellung und 
Benutzung von Arbeitsmitteln 
durch den Arbeitgeber sind in 
der Abbildung 1 zusammen-
gestellt.

Pflichten der 
Beschäftigten

Die Arbeitsschutzvorschriften 
verpflichten den Beschäftigten, 

alle Maßnahmen des Unterneh-
mers zur Arbeitssicherheit und 
zum Gesundheitsschutz zu un-
terstützen. Der Beschäftigte ist 
für sein Handeln verantwortlich. 
Er trägt dabei nicht nur für sich 
selbst Verantwortung, sondern 
auch für andere Beschäftigte im 
Unternehmen, die durch sein 
Tun oder Unterlassen gefährdet 
werden könnten. Hinweise zur 
Benutzung von Arbeitsmitteln 
durch Beschäftigte enthält die 
Abbildung 2.	 n

Anforderungen an die Bereitstellung und Benutzung der Arbeitsmittel

n	 Ermittlung und Bewertung der Gefährdungen unter Berücksichtigung der Wechselwirkungen 
der Arbeitsmittel untereinander, mit Arbeitsstoffen sowie mit der Arbeitsumgebung (Gefähr-
dungsbeurteilung) durchführen.

n	 Festlegung der Schutzmaßnahmen entsprechend dem Stand der Technik, unter Berücksich-
tigung der ergonomischen Zusammenhänge zwischen Arbeitsplatz, Arbeitsmittel, Arbeitsor-
ganisation, Arbeitsablauf und Arbeitsaufgabe sowie der Gefährdungsbeurteilung.

n	 Berücksichtigung der Technischen Regeln für Betriebssicherheit (TRBS).

n	 Eignung der Arbeitsmittel für die vorgesehene Benutzung.

n	 Erfüllung der Beschaffenheitsanforderungen der Betriebssicherheitsverordnung.

n	 Veranlassen der Durchführung der erstmaligen und wiederkehrenden Prüfung der Arbeitsmittel 
entsprechend der Betriebssicherheitsverordnung.

n	 Betriebsanleitung und/oder Betriebsanweisung den Beschäftigten zur Verfügung stellen.

n	 Unterrichtung und Unterweisung der Beschäftigten.

n	 Dokumentierung der Unterweisung der Beschäftigten (Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze 
der Prävention“ – GUV-V A1).

n	 Instandsetzungs-, Wartungsarbeiten und Änderungen nur von qualifizierten Fachleuten oder 
-unternehmen durchführen lassen.

Hinweise zur Benutzung von Arbeitsmitteln durch Beschäftigte

n	 Unterweisungen und Unterrichtungen des Arbeitgebers befolgen.

n	 Arbeitsmittel bestimmungsgemäß und benutzen.

n	 Betriebsanleitungen und Betriebsanweisungen befolgen.

n	 Vor der Benutzung Sichtprüfung durchführen.

n	 Defekte Arbeitsmittel nicht mehr verwenden und den Vorgesetzten informieren.

Abbildung 1, oben

Abbildung 2, unten
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BahnPraxis Dialog

Jürgen: Hallo Kai, was unter-
suchst Du denn?

Kai: Hallo Jürgen, ich prüfe 
unsere Verkehrswege. Aber Du 
strahlst ja förmlich, da hat der 
FC Buxtrup wohl gewonnen?

Jürgen: Nee, die hatten spiel-
frei. Aber meine kleine Enkelin 
spielt jetzt auch Fußball und ich 
helfe ein wenig beim Training 

rücksichtigen ist, vielleicht war 
Schlampighausen einfach nur 
überfordert?

Kai: Schon möglich, vor al-
lem, wenn man ohne Plan und 
Koordination an die Prüfung 
herangeht. Grundlage für die si-
chere und gesundheitsgerech-
te Benutzung der Arbeitsmittel 
ist die Gefährdungsbeurteilung. 
Dabei wird an Hand der Tä-
tigkeiten überprüft, welche 
Arbeitsmittel wann eingesetzt 
werden, wie die Arbeitsmit-
tel mit der Arbeitsumgebung 
zusammenwirken und ob zu-
sätzliche Maßnahmen not-
wendig sind. Voraussetzung 
dafür ist allerdings, dass man 
die Tätigkeiten kennt und die 
Arbeitsabläufe strukturiert zu-
ordnen kann. 

Jürgen: Klar, wenn sich der 
Trainer der anderen Mann-
schaft überlegt hätte, dass Kin-
der sich immer verausgaben, 
hätte er sicher mehr Getränke 
für die Halbzeit bereitgestellt. 
Wir hatten genug Wasser mit 
und unsere Mädels waren nach 
der Pause wieder fit. 

Kai: Zum Beispiel. Wenn Du 
das mit unserem innerbetrieb-
lichen Transport vergleichst, 
müssen die Fahrzeuge und 
Hilfsmittel unseren Arbeitsbe-
dingungen und denen unserer 
Verkehrswege entsprechen. 
Denk bloß an den Fehlgriff 
mit dem Gabelstapler in der 
großen Halle.

Jürgen: Ein Fehlgriff? Was 
war denn los?

Kai: Na, es wurde ein neuer 
Stapler gebraucht und dann 
hat der Einkauf ohne Rück-
sprache mit allen Beteiligten 
einfach das billigste Teil am 
Markt eingekauft. War natürlich 
der Falsche. Jetzt wird gerade 
versucht, das Ding wieder zu 
verkaufen.

Jürgen: Was kann man denn 
beim Einkauf eines Staplers 
falsch machen?

Kai: So ziemlich alles. Sicher, 
die benötigte Leistung hat das 

Bereitstellung und Benutzung 
von Arbeitsmitteln für den 

innerbetrieblichen Transport
Jürgen und Kai tauschen sich über die Voraussetzungen für sichere Arbeitsmittel am 
Beispiel eines Gabelstaplers aus.

und so. Na ja und am letzten 
Wochenende war das erste 
Spiel, gegen den FFC Schlam-
pighausen. Wir haben 13:4 
gewonnen! Aber der Platz war 
eine Katastrophe. Und die Tore 
erst, selbst der Ball war so mies, 
dass der Schiedsrichter sich 
einen von unseren erbeten hat.

Kai: Genau wie auf der Arbeit, 
wenn die Arbeitsmittel nicht in 

Ordnung sind, stimmt‘s auch 
nicht mit der Qualität. Dabei ist 
der Arbeitgeber verpflichtet nur 
Arbeitsmittel bereit zu stellen, 
die für die am Arbeitsplatz 
gegebenen Bedingungen ge-
eignet sind.

Jürgen: Ja, es ging halt „nur“ 
um die Kleinen und da wurde 
am falschen Ende gespart. 
Zum Beispiel die Fahrt zum FFC 
Schlampighausen war ganz 
o.k., bis wir zum Fußballplatz 
abbogen. Das war keine Straße 
mehr, sondern eine Panzer-
teststrecke. Hab richtig Angst 
um mein Auto gehabt. Bedin-
gungen am Arbeitsplatz ist ein 
gutes Stichwort. Was versteht 
man darunter? Schlampighau-
sen hätte doch sicher auch 
die Zufahrtsstraße in Ordnung 
halten müssen?

Kai: Richtig, zu den Bedin-
gungen am Arbeitsplatz zählt 
natürlich auch die Arbeitsum-
gebung, darum prüfe ich ja im 
Auftrag vom Meister mit meiner 
Checkliste den Zustand unserer 
Wege. Er will von mir wissen, 
wo wir nachbessern müssen, 
denn der nächste Winter kommt 
ganz sicher. Doch unter die 
Bedingungen am Arbeitsplatz 
fällt natürlich noch mehr, z.B. 
die Wechselwirkung der Ar-
beitsmittel mit anderen Arbeits-
mitteln oder Arbeitsstoffen, die 
Arbeitsaufgabe und der dafür 
benötigte Platzbedarf, die Ar-
beitstechnologie und auch die 
notwendigen Voraussetzungen 
bei uns Mitarbeitern für die 
Erledigung der Arbeiten.

Jürgen: Das hört sich nach 
einer Menge an, die da zu be-
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BahnPraxis Dialog

Gerät. Doch das war es auch 
schon. Der Stapler soll über-
wiegend in der Halle fahren, 
da sind Dieselstapler nicht die 
richtige Wahl, schon wegen 
der Abgase von den Dieselmo-
toren. Kalle und Heinz haben 
auch keine Schulung für den 
gekauften Stapler, dürfen ihn 
also nicht benutzen. Schließlich 
ist der Stapler zu breit für einen 
Großteil unserer Verkehrswege 
in der Halle und außerdem 
soll der Stapler so eingesetzt 
werden, dass der Fahrer beim 
Be- und Endladen hilft, also 
öfter aussteigt. Für die Sicher-
heit des Fahrers ist aber nur ein 
Beckengurt an dem Fahrzeug. 

Jürgen: Oh Mann, das ging ja 
gründlich in die Hose. Obwohl, 
im Auto habe ich doch auch 
nur einen Gurt, ist das nicht 
dasselbe? 

Kai: Denk mal nach. Du hast 
zwischen Dir und der Umge-
bung noch die Autotür. Wenn 
Dein Auto den „Elchtest“ nicht 
besteht, wirst Du nicht zwi-
schen dem Boden und dem 
Auto eingequetscht. Am neuen 
Stapler fehlt die Tür. Und sei mal 
ehrlich, wenn Du aus Deinem 
Auto alle fünf Minuten aus- und 
einsteigen müsstest, wie lange 
würdest Du dich anschnallen?

Jürgen: Daran hab ich nicht 
gedacht. Du hast Recht, ich 
würde den Gurt früher oder 
später nicht mehr nutzen, da 
muss es doch was Besseres 
geben?

Kai: Klar, zum Beispiel eine 
geschlossene Kabine, wo der 
Stapler nur funktioniert, wenn 
die Tür dran und geschlossen 
ist. Unsere Fachkraft für Ar-
beitssicherheit (FASI) hat uns 
das auf der letzten Sitzung im 
Arbeitsschutzausschuss aus-
führlich erläutert. Gut fand ich, 
dass der FASI nicht geschimpft 
und belehrt hat, sondern ge-
meinsam mit uns die Ursachen 
geprüft und Vorschläge zur 
Verbesserung unterbreitet hat.

Jürgen: Stimmt, der meckert 
nicht gleich, sondern fragt 
erst mal, warum man die Ar-

beit gerade so und nicht wie 
vorgeschrieben macht. Dann 
erläutert er was falsch ist und 
hilft die Arbeit wieder sicher 
zu gestalten. Was hat er denn 
vorgeschlagen?

Kai: Na ja, erst einmal ein 
Team zusammenstellen, dann 
die Tätigkeiten mit dem Stapler 
ermitteln, die Umgebungsbe-
dingungen festhalten, prüfen, 
wie wir unsere anderen Stap-
ler einsetzen, ob sich daraus 
etwas für die Beschaffung 
ableiten lässt, ob es Unfall-
schwerpunkte gibt usw. Dann 
soll das Team eine fundierte 
Gefährdungsbeurteilung er-
stellen und an Hand derer ein 
Lastenheft formulieren. Damit 
kann dann der Staplerkauf 
eingeleitet werden. Wie es in der 
Betriebssicherheitsverordnung 
so schön steht, soll das Team 
die notwendigen Maßnahmen 
für die sichere Bereitstellung 
und Benutzung des Arbeits-
mittels festlegen. 

Jürgen: Gibt es noch mehr In-
formationsquellen zum Thema?

Kai: Alles was Du wissen 
musst, um Arbeitsmittel sicher 
und gesundheitsgerecht bereit 
zu stellen und den innerbe-
trieblichen Transport genauso 
sicher durchzuführen, findest 
Du zum Beispiel auf der aktuel-
len CD der EUK „Kompendium 
Arbeitsschutz“. Unser FASI 
hat sie auf seinem Rechner, 
er berät Dich sicher auch gern 
zum Thema. 

Jürgen: Schade, dass es eine 
solche CD nicht für Fußball-
vereine gibt, obwohl, dann 
hätten unsere Mädels vielleicht 
nicht so hoch gewonnen.

Kai: Na dann, Trainer, viel 
Erfolg bei den Heldinnen von 
Morgen und bis zum nächsten 
Mal.	 n

Abbildung 1, oben: Dieselstapler mit Partikelfilter und geschlossener 
Kabine als Fahrerrückhaltesystem, vorgesehen für den überwiegenden 

Einsatz im Freien.

Abbildung 2, unten: Die Bemessung der Verkehrswege für den 
innerbetrieblichen Transport orientiert sich an dem breitesten Teil, hier dem 

Transportgut – der Achse, zuzüglich der Sicherheitszuschläge.
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BahnPraxis Test

a) Gegenstände bitte nicht 
aufheben	 □
b) Nicht berühren	 □
c) Berühren verboten	 □

a) Achtung	 □
b) Bitte Vorsicht	 □
c) Warnung vor einer Gefahrenstelle	□

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz

Form und Farbe der 
Sicherheitszeichen
Die Anforderungen für die Sicherheits- 
und Gesundheitsschutzkennzeichnung 
in Arbeitsstätten werden in der Regel für 
Arbeitsstätten (ASR) A1.3 konkretisiert. 
Dazu gehört insbesondere eine einheitliche 
Form und Farbe der Sicherheitszeichen.

Die Deutsche Gesetzliche Unfallversiche-
rung hat ein DIN A2-Plakat „Kennzeichen 
für Sicherheits- und Gesundheitsschutz“ 
(BG/GUVSI  8090) mit verschiedenen 
Sicherheitszeichen herausgegeben. Das 
Plakat kann von den Mitgliedsbetrieben der 
EUK kostenfrei bestellt werden:
medienversand@euk-info.de
 
Mit Hilfe dieses Plakates können die Be-
schäftigten an die Bedeutung der Sicher-
heitszeichen erinnert werden.

a) Telefon für grüne Engel	 □
b) Notruftelefon	 □
c) Sanitätsstation mit Telefon	 □

a) Feuerlöscher	 □
b) Hier befindet sich ein 
Feuerlöscher	 □
c) Brandgefährlicher Arbeitsplatz	 □

a) Handschutz benutzen	 □
b) Pflicht zum Tragen von 
Schutzhandschuhen	 □
c) Ohne Handschuhe kein Zutritt	 □

a) Läufer in diese Richtung	 □
b) Rettungsweg zum Sammelplatz	 □
c) Rettungsweg/Notausgang 
Richtung rechts abwärts	 □

Kennen 
Sie sich aus?

Am Arbeitsplatz lauern viele Gefahren. Die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter werden zwar vom „Chef“ oder seinem Beauftragten darüber 

eingehend unterwiesen, bevor sie ihre Arbeit aufnehmen, aber: Man kann 

nicht alles im Kopf behalten. Deshalb gibt es eine Reihe von Verbotszeichen, 

Warnzeichen, Gebotszeichen, Rettungszeichen und Brandschutzzeichen am 

Arbeitsplatz. Sie alle sollen die Kolleginnen und Kollegen ständig daran 

erinnern, den Warnungen, Geboten, Verboten und Hinweisen kompromisslos zu 

folgen. Wichtig: Der Unternehmer ist verpflichtet, die Sicherheits- und 

Gesundheitsschutzkennzeichnungen am Arbeitsplatz anzubringen. 

Und die Beschäftigten sind verpflichtet, sie zu beachten. Also: alle, Chef und 

Mitarbeiter, müssen jeweils ihren Beitrag zur Verhütung von Unfällen leisten.

Hier die Schilder zum Test:

1 2 3

4 5 6
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BahnPraxis Test

Ein Sicherheitstest
Erkennen einer Gefahr und Festlegen von Maßnahmen verhindern Unfälle. 

Der Schutz der Gesundheit der Beschäftigten hat Priorität, der Unternehmer hat 
Bedingungen zu schaffen, die ein sicheres Arbeiten ermöglichen.

Die folgenden Fragen für das richtige Verhalten sind als Testfragen 
für Sie gedacht. Kreuzen Sie bitte die nach Ihrer Meinung richtigen Antworten an 

(Mehrfachantworten sind möglich, Lösungen auf Seite 12).

Die Fragen

1) 	 Was verstehen Sie 
unter Arbeitsmittel?

a) 	 Werkzeuge, Geräte, Ma-
schinen 

b) 	 Anlagen
c) 	 Vorschriften nach den 

man arbeiten muss

2) 	 Wer ist Ihrer 
	 Meinung nach 
	 verantwortlich für 

die erforderlichen 
Arbeitsschutzmaß-
nahmen bei dem 
Umgang mit 

	 Arbeitsmitteln?

a) 	 Keiner
b) 	 Jeder Mitarbeiter
c) 	 Arbeitgeber und die ver-

antwortlichen Führungs-
kräfte

3) 	 Müssen Mitarbeiter 
	 auf die mit der 
	 Benutzung von 
	 Arbeitsmitteln 
	 verbundenen Ge-

fahren hingewiesen 
werden?

a) 	 Nein
b) 	 Ja
c) 	 Nach der Betriebssicher-

heitsverordnung sind Be-
schäftigte, die Arbeitsmit-
tel benutzen, zu unterwei-
sen

4) 	 Haben die 
	 Beschäftigten auch 

Pflichten bei der 
Benutzung von 

	 Arbeitsmitteln?

a) 	 Nein
b) 	 Die Mitarbeiter sind ver-

pflichtet, nach ihren Mög-
lichkeiten sowie gemäß 
der Unterweisung und 
Weisung des Vorgesetz-
ten für ihre Sicherheit 
und Gesundheit bei der 
Arbeit Sorge zu tragen. 
Insbesondere haben sie 
die Arbeitsmittel bestim-
mungsgemäß zu verwen-
den

c) 	 Es gibt keine Regeln und 
Pflichten für den Arbeit-
nehmer

5) 	 Gibt es Ihrer 
	 Meinung nach 
	 Regeln für den 
	 Arbeitgeber und 

den Arbeitnehmer 
für den richtigen 
Umgang mit 

	 Arbeitsmittel?

a) 	 Nein 
b) 	 Beschäftigte und Arbeit-

geber einigen sich über 
den richtigen Umgang

c) 	 Ja, die Betriebssicher-
heitsverordnung (Betr-
SichV) und die Techni-
schen Regeln für Be-
triebssicherheit (TRBS)

6) 	 Was verstehen Sie 
unter Transport?

a) 	 Ausschließlich den Einsatz 
von Kraftfahrzeugen

b) 	 Leistungsfähigkeit
c) 	 Fortbewegung von Lasten 

per Hand oder Transport-
mittel

7) 	 Wie müssen die 
innerbetrieblichen 
Verkehrswege 

	 beschaffen sein?

a) 	 Sie müssen so gestal-
tet sein, dass sie sicher 
begangen und befahren 
werden können

b) 	 Es muss immer genügend 
Abstand zu Arbeitsplätzen 
vorhanden sein 

c) 	 Bleibt jedem Betrieb
	 selbst überlassen

8) 	 Müssen Verkehrs-
wege in Arbeits-
stätten gekenn-
zeichnet sein?

a) 	 Nein
b) 	 Ja, soweit Nutzung 

und Einrichtung es zum 
Schutz der Beschäftigten 
erfordern

c) 	 Erst ab einer Fläche von 
10.000 qm

9) 	 Welche Ursachen 
können zu Stolper-
unfällen führen?

a) 	 Verschmutzte Wege 
b) 	 Schläuche für Gas, Was-

ser und Luft auf Wegen
c) 	 Elektrische Verbindungs-

leitungen auf den Wegen

10)	 Gibt es Einbahn-
straßenverkehr bei 
Verkehrswegen in 
Werkstätten?

a) 	 Ja, bei besonderer Anord-
nung

b) 	 Das gibt es nur im Stra-
ßenverkehr

c) 	 Nein

11)  Wie breit muss ein 
Verkehrsweg für ein 
Flurförderfahrzeug 
mindestens sein?

a) 	 So breit wie ein Fahrzeug
b) 	 So breit, dass zu beiden 

Seiten der Flurfahrzeuge 
der Abstand zu festen Ge-
genständen 0,5 m beträgt

c) 	 Das kann jeder Betrieb für 
sich entscheiden

12)  Welchen Schaden 
kann ein Unfall an-
richten?

a) 	 Menschliches Leid
b) 	 Personen- und Sachschä-

den inklusive der Folge-
kosten

c) 	 Keinen, wenn Versiche-
rungsschutz besteht	 n
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BahnPraxis Aktuell

Die Aussage, dass der sichers-
te und auch wirtschaftlichste 
Transport immer noch der 
ist, der nicht stattfindet, mag 
zunächst absurd klingen. Es 
steckt aber sehr viel Wahrheit 
hier drin, denn wenn keine 
Gefährdungen durch Trans-
porte auftreten, kann es auch 
zu keinen Unfällen kommen. 
Vor diesem Hintergrund sollte 
vor jedem Transport geprüft 
werden, ob er überhaupt oder 
in der Form notwendig ist. Oft 
lassen sich durch Verände-
rungen der Betriebsabläufe 
Transportvorgänge minimieren 
oder gar eliminieren.

Unter Transport versteht man 
die Fortbewegung von Lasten 
per Hand oder per Trans-
portmittel. Transporte finden 
in allen Betrieben statt. Wo 
gearbeitet wird, fallen nicht 
nur Späne sondern es wird 
auch transportiert. Zwar hat 
der Einsatz von entsprechen-
den Fördermitteln zu einer 
Reduzierung der körperlichen 
Belastung geführt, gleichwohl 
hat der Handtransport aber 
nach wie vor einen erheblichen 
Anteil am innerbetrieblichen 
Transport. Im folgenden Beitrag 
werden Gefährdungen und 
Belastungen angesprochen, 
die beim Handtransport bzw. 
beim Einsatz handbetriebe-
ner Transportgeräte entstehen 
können. Der große Bereich der 
Transportarbeiten mit kraftbe-
triebenen Fördermitteln soll hier 
nicht betrachtet werden.

Der Mensch mit seiner Mus-
kelkraft ist eines der ältesten 
Transportmittel überhaupt. 
Zwar wird er heute nicht mehr 
wie in der Vergangenheit beim 
Transport von Lasten über grö-
ßere Entfernungen eingesetzt, 
trotzdem ist der Wegfall des 
Transports von Hand über kur-
ze Strecken nicht denkbar. Hier 
sind zum Beispiel Arbeiten wie 
das Bestücken von Maschinen, 
die Fahrzeugbe- und -entla-
dung oder der Lagerbereich 
erwähnt. Hierbei können zum 
Beispiel Gefährdungen beim 
Anfassen durch scharfe Kanten 
oder Grate oder das Heraus-
rutschen des Lagergutes aus 

Beim innerbetrieblichen Transport ereignen sich nach 
den Statistiken der Unfallversicherungsträger weit mehr 
Unfälle als bei anderen Tätigkeiten. Transportunfälle sind 
bei der Anzahl der Arbeitsunfälle mit ca. einem Drittel 
beteiligt, bei den tödlich verlaufenden Arbeitsunfällen 
sogar noch mehr als ein Drittel. 

Im folgenden Artikel von Dipl.-Ing. Michael Zumstrull, 
Technischer Aufsichtsdienst der EUK, werden Gefährdun-
gen beim Handtransport aufgezeigt.

Sicherheit beim 
Handtransport

ungeeigneten Hilfsmitteln wie 
Zangen, Klauen oder ähnlichem 
entstehen. Auch könnte es bei 
der Lagerung durch Nach-
rutschen oder Kippen, das 
Einklemmen oder Quetschen 
beim Absetzen oder gar das 
Umkippen von Ladegut zu 
Unfällen führen. Darüber hinaus 
können auch Gefährdungen 
auftreten, die nicht zu akuten 
Unfällen führen sondern vor 
allen Dingen durch die Last bzw. 
die Lasthandhabung zu einer 
Beanspruchung führen. Zur 
Vermeidung von Gesundheits-
schäden beim Transport von 
Hand müssen deshalb einige 
Punkte berücksichtigt werden.

1. Merkmale der Last (zum 
Beispiel Gewicht, Schwer-
punkt, Lage, Größe, Trag-
barkeit),

2. Geforderter körperlicher 
Kraftaufwand (zum Beispiel 
Größe der Kraft, Körperhal-
tung, Drehbewegung des 
Rumpfes),

3. 	 Merkmale der Arbeitsum-
gebung (zum Beispiel Kli-
ma, Raummaße, Boden-
beschaffenheit),

4. 	 Erfordernisse der Aufgabe 
(zum Beispiel Hebehöhe, 
Arbeitstempo, Transport-
strecke, Arbeitsablauf, Er-
holungszeiten).

Darüber hinaus müssen die 
Leistungsfähigkeit und der Ge-
sundheitszustand der Beschäf-
tigten berücksichtigt werden 
sowie entsprechende Unter-
weisungen und Schulungen 
durchgeführt werden.

Orientierende Werte bezüglich 
Hebe- und Tragehäufigkeiten 
von Männern und Frauen sind 
der Tabelle in Abbildung 1 zu 
entnehmen. Die aufgeführ-
ten Werte zeigen als Erst-
orientierung an, ab welchen 
Größenordnungen zusätzliche 
Maßnahmen zum Beispiel tech-
nischer oder organisatorischer 
Art durchgeführt werden müs-
sen. Die Werte sind in Abhän-
gigkeit von der Hebedauer 
sowie der Trageentfernung, 
dem Lastgewicht und dem 
Geschlecht angegeben. Sie 
gelten für normal leistungsfä-
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BahnPraxis Aktuell

hige Personen unter günstigen 
Arbeitsbedingungen und für 
eine ganze Schicht.

Soll eine genauere Abschätzung 
der Belastung durchgeführt 
werden, empfiehlt sich hier-
für die „Leitmerkmalmethode“. 
Diese Methode entspricht den 
Bedingungen in der betrieb-
lichen Praxis und hat einen 
speziellen Bezug zum Arbeits-
schutzgesetz und zur Las-
tenhandhabungsverordnung. 
Nachgelesen werden kann die-
se Leitmerkmalmethode unter 
anderem in der BG-Information 
„Sicherheit und Gesundheits-
schutz bei Transport- und La-
gerarbeiten“ (BGI 582).

Handbetriebene 
Transportmittel

In vielen Betrieben werden 
handbetriebene Transportmit-

tel wie zum Beispiel Stechkar-
ren, Schiebkarren, Handwa-
gen, Heberoller und Hubwa-
gen eingesetzt. Auswahl und 
Einsatz dieser Transportmittel 
sind abhängig von der Form 
bzw. dem Zustand und den 
Eigenschaften des Transport-
gutes, dem Gewicht oder den 
Abmaßen des Transportgutes, 
der Länge und des Zustandes 
der Transportwege sowie der 
Größe der zu überwindenden 
Höhendifferenzen.

Die Stechkarre oder besser 
bekannt unter dem Namen 
Sackkarre, findet häufig An-
wendung beim Transport von 
Behältern, Kästen oder Säcken 
(Abbildung 2). Sonderformen 
der Stechkarre sind bekannt als 
Fasskarre oder Flaschenkarre 
insbesondere zum Transport 
von Sauerstoff- und Acetylen-
flaschen. Weiterhin gibt es als 
Sonderform der Stechkarre 

Abbildung 1: Orientierende Werte zu Hebe- und Tragehäufigkeiten von Männern 1) und Frauen 1) 4) in einer Gesamtschicht 2), bei deren 
Überschreitung vorzugsweise technische und/oder organisatorische Maßnahmen insbesondere zum Schutz der Lendenwirbelsäule vorzusehen sind.

Abbildung 2:
Stech- oder 
Sackkarre.
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BahnPraxis Aktuell

die treppengängige Stechkarre 
zum leichten Überwinden von 
Treppenstufen.

Bei der Beladung dieser Stech-
karren ist zu beachten, dass der 
Lastschwerpunkt möglichst 
nahe an den Holmen und 
möglichst tief liegt.

Ein anderes Transportmittel ist 
die Rollpritsche (Abbildung 3). 
Bei der Rollpritsche sind auf ei-
ner Seite Rollen angebracht, auf 
der anderen Seite sind Stützen 
vorhanden. Die Standfestigkeit 
der Rollpritsche ist abgestellt 

sehr gut. Sie ist dann gegen 
Wegrollen beispielsweise wäh-
rend des Be- und Entladens 
gesichert. Zum Verfahren der 
Rollpritsche muss die Seite 
mit den Stützen angehoben 
werden. Dies geschieht üb-
licherweise mit einem Hebe-
roller. Zu beachten ist, dass 
während des Absetzens ein 
Wechsel der Kraftrichtung an 
dem Heberoller eintritt. Nach-
dem er zunächst angehoben 
werden muss, wird der He-
beroller nach Überschreiten 
des toten Punktes durch die 
Gewichtskraft des Pritschen-

Abbildung 4: Gabelhubwagen.

wagens angehoben und vom 
Bediener muss entsprechend 
gegengehalten werden.

Beim Transport mit Rollprit-
schen ist vor allem wichtig, 
dass der Schwerpunkt der Last 
immer zwischen den Rädern 
liegen muss. Eine Kippgefahr 
ist besonders dann gegeben, 
wenn beim Wagen mit einer 
Drehschiebelenkung die Len-
kung eingeschlagen ist. Die 
Deichsel eines Handwagens 
darf nicht auf dem Boden 
aufliegen. Sie muss in unters-
ter Stellung eine Begrenzung 
haben. Andernfalls könnte es 
beim Fallenlassen der Deichsel 
zu Fußverletzungen kommen. 
Bei abgestellten Wagen ist die 
Deichsel hochzustellen, damit 
sie nicht in Verkehrswege oder 
Verkehrsflächen hineinragt und 
so zur Stolperstelle wird. Zum 
Schutz gegen unbeabsich-
tigtes Herabfallen muss eine 
Vorrichtung vorhanden sein, die 
die Deichsel in oberster Stellung 
festhält. Bewährt haben sich 
hier vor allen Dingen selbsttätig 
wirkende Vorrichtungen. 

Zum Transport von Paletten 
oder Transportgestellen haben 

sich vor allem Handhub- und 
Handgabelhubwagen durch-
gesetzt (Abbildung 4). Zum 
Einsatz kommen diese Gerät-
schaften, wenn ein kraftbe-
triebener Stapler zu schwer, 
zu groß oder zu unwirtschaft-
lich für einen entsprechenden 
Einsatz ist. Beim Einsatz von 
Handhub- und Handgabelhub-
wagen ist vor allem darauf zu 
achten, dass die Last nur so 
hoch gefahren wird, wie es zum 
Transport notwendig ist. Eine 
Höhe von 5 bis 10 cm zwischen 
der Last und dem Boden ist hier 
im Allgemeinen ausreichend. 
Zu beachten ist hierbei, dass, 
je höher der Schwerpunkt des 
Hubwagens mit der Last liegt, 
umso geringer die Standsicher-
heit ist und umso größer ist die 
Gefahr des Umkippens. 

Prüfungen

Handbetriebene Transport-
mittel unterliegen den Anfor-
derungen an Arbeitsmittel, die 
sich aus der Betriebssicher-
heitsverordnung ergeben. Die 
Prüffristen sind im Rahmen 
der Gefährdungsbeurteilung zu 
ermitteln. Hierbei sind Faktoren 
wie Einsatzzeit, Einsatzort usw. 
sowie die Herstellerunterlagen 
zu berücksichtigen. Art und 
Umfang der Prüfung sind auch 
in der Gefährdungsbeurtei-
lung festzulegen (Sichtprüfung, 
Funktionsprüfung usw.). Mit 
den Prüfungen muss der Un-
ternehmer geeignete Personen, 
das heißt Personen, die über 
entsprechende Qualifikationen 
verfügen, beauftragen.	 n

Abbildung 3: Rollpritsche und Heberoller mit Aushebesicherung.
Fo

to
: V

er
ei

ni
g

un
g 

d
er

 M
et

al
lb

er
uf

sg
en

os
se

ns
ch

af
te

n

Fo
to

: B
G

 B
ah

ne
n,

 H
am

b
ur

g

Auflösungen von 
„Ein Sicherheitstest“:

1. a + b. 2. c. 3. b+c. 4. b. 5. c. 
6. c. 7. a + b. 8. b. 9. a + b + c. 
10. a. 11. b. 12. a+b

Lösungen zu 
„Kennen Sie sich aus?“:

Zu 1: c. Zu 2: b. Zu 3: a. 
Zu 4: a. Zu 5: c. Zu 6: c.


